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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/21255

"Cross Compliance: Kontrollen auch bei Haupterwerbsbetrieben mindestens 24 Stunden vorher

anmelden und verträglich gestalten!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/21255 vom 21.03.2018

2. Plenarprotokoll Nr. 128 vom 22.03.2018

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/22232 des LA vom 17.05.2018

4. Beschluss des Plenums 17/22633 vom 06.06.2018

5. Plenarprotokoll Nr. 133 vom 06.06.2018
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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Leopold Herz, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bau-
er, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Ni-
kolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Pia-
zolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Cross Compliance: Kontrollen auch bei Haupter-
werbsbetrieben mindestens 24 Stunden vorher an-
melden und verträglich gestalten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Cross Compli-
ance-Kontrollen auch bei Haupterwerbsbetrieben 
24 Stunden vorher beim betreffenden Landwirt anzu-
melden und verträglich zu gestalten. 

Unangemeldete Kontrollen im Rahmen eines begrün-
deten Verdachts müssen selbstverständlich erhalten 
bleiben. 

Begründung: 

Bestimmte EU-Agrarzahlungen sind an Verpflichtun-
gen aus den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit 
von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz ge-
bunden. Diese Verpflichtungen bezeichnet man als 
„Cross Compliance“. 

Alle Cross Compliance-Kontrollen erfolgen in der Re-
gel zufällig. Die Kontrolleure und Kontrolleurinnen fah-
ren meist unangemeldet zu den Betrieben um ihre 
Kontrollen durchzuführen. Oft treffen sie jedoch den 
Betriebseigentümer bzw. die Betriebseigentümerin 
nicht an, weshalb die Kontrolle nicht stattfinden kann. 
Solche „Leerfahrten“ kosten den Kontrolleuren viel 
Zeit. Zeit in denen sie sicher eine Kontrolle durchfüh-
ren könnten, wenn sie die Prüfung mindestens 
24 Stunden zuvor anmelden würden. Laut Artikel 25 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der 
Kommission vom 17.07.2014 können Vor-Ort-Kon-
trollen auch angekündigt werden, sofern diese ihrem 
Zweck oder ihrer Wirksamkeit nicht zuwiderläuft. Bei 
einer Ankündigung 24 Stunden im Voraus ist dieser 
Prüfzweck nicht gefährdet, da die Zeit nicht ausreicht, 
um eventuell bestehende Mängel in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb auszubessern. Vielmehr hilft es, 
dass der Landwirt den Tag der Kontrolle entspre-
chend noch kurzfristig so planen kann, dass die Kon-
trolle schnell und reibungslos durchgeführt werden 
kann und den Betriebsablauf nicht mehr als unbedingt 
nötig stört. 

Wie der Fachpresse zu entnehmen ist, hat der Frei-
staat Bayern nun die Möglichkeit geschaffen, Cross 
Compliance Kontrollen bei Nebenerwerbslandwirten 
zuvor anzukündigen. Diese Änderung ist sehr zu be-
grüßen, wobei es alle Haupterwerbsbetriebe stark be-
nachteiligt. Auch das EU-Recht sieht keine Unter-
scheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieb 
vor, weshalb Kontrollen auch bei Haupterwerbsbetrie-
ben unverzüglich angekündigt werden müssen. 

Unabhängig von der Anmeldung 24 Stunden im Vo-
raus müssen auch künftig die begründeten Verdachts-
fälle behandelt werden. Hier müssen unangemeldete 
Kontrollen weiterhin möglich sein. 

 



Das ist die Fraktion der CSU. Stimmenthaltungen? – 
Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/21278, das ist der Antrag der SPD-Fraktion, 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der 
FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN sowie die Abgeordneten Claudia Stamm 
(fraktionslos) und Günther Felbinger (fraktionslos). 
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die 
CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Damit wurde 
dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Anträge 
zum Thema Pflege. 

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der 
SPD-Fraktion abstimmen, das ist der Antrag auf 
Drucksache 17/21247. Wer diesem Antrag seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der SPD und der 
FREIEN WÄHLER sowie Frau Kollegin Claudia 
Stamm (fraktionslos) und Herr Kollege Günther Fel-
binger (fraktionslos). Gegenstimmen bitte ich anzuzei-
gen. – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen! 
– Bei Stimmenthaltung des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen damit zur namentlichen Abstimmung 
über den Dringlichkeitsantrag der CSU auf Drucksa-
che 17/21277. Die Urnen stehen bereit. Ich bitte Sie, 
jetzt die Stimmkarten einzuwerfen. Die Abstimmung 
ist eröffnet. Dafür stehen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 16.28 bis 
16.33 Uhr)

Ich schließe die Abstimmung. Die Stimmkarten wer-
den draußen ausgezählt. Ich bitte, die Plätze einzu-
nehmen, damit ich die Sitzung wieder aufnehmen 
kann.

Zum weiteren Ablauf der Sitzung möchte ich, weil 
auch schon Nachfragen kamen, das Hohe Haus darü-
ber informieren, dass sich die Tagesordnungspunk-
te 19 mit 22, das sind die Anträge zu den Neonicoti-
noiden auf den Drucksachen 17/19273, 17/19819, 
17/19641 und 17/19622, erledigt haben.

Die Tagesordnungspunkte 13 bis 15, das sind die An-
träge zur Kennzeichnungspflicht für bayerische Poli-
zeibeamte auf den Drucksachen 17/18990, 17/19244 
und 17/19264, werden im Einvernehmen der Fraktio-
nen auf die Plenarsitzung am 18. April 2018 verscho-
ben. 

Schließlich haben wir noch den Antrag unter Tages-
ordnungspunkt 18. Das ist der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Frauenfeind-
lich motivierte Kriminalität erfassen und bekämpfen", 
Drucksache 17/18888. Auch dieser Antrag wurde in 
Übereinstimmung aller Fraktionen verschoben. – 
Diese Informationen habe ich bekannt gegeben, damit 
es keine weiteren Irritationen gibt. 

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Horst Arnold, Florian von 
Brunn und anderer und Fraktion (SPD) betreffend 
"Bienen retten! Einsatz von Neonicotinoiden been-
den", Drucksache 17/21274, bekannt. Mit Ja haben 
54 gestimmt, mit Nein 79. Es gab eine Stimmenthal-
tung. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Ich gebe bekannt, dass die Dringlichkeitsanträge auf 
den Drucksachen 17/21249 mit 17/21255 sowie auf 
den Drucksachen 17/21279 mit 17/21281 in die zu-
ständigen federführenden Ausschüsse verwiesen 
werden. 

Dann darf ich das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zu dem Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Thomas Kreuzer, Gudrun Brendel-Fischer, Bernhard 
Seidenath und anderer und Fraktion (CSU) betreffend 
"Situation der Pflege durch Personaluntergrenzen ver-
bessern!", Drucksache 17/21277, bekannt geben. Mit 
Ja haben 122 gestimmt. Niemand hat mit Nein ge-
stimmt. Stimmenthaltungen gab es 11. Damit ist die-
ser Dringlichkeitsantrag mit großer Mehrheit ange-
nommen. – Ich bedanke mich.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 10 und 11 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Katharina 
Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig u. a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Bayerischen 
Landesplanungsgesetzes
Einführung einer Obergrenze für den 
Flächenverbrauch (Drs. 17/16760) 
- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina 
Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig u. a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(Drs. 17/20613) 

und
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Dr. Leopold Herz u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/21255 

Cross Compliance: Kontrollen auch bei Haupterwerbsbetrieben 
mindestens 24 Stunden vorher anmelden und verträglich gestal-
ten! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Leopold Herz 
Mitberichterstatter: Martin Schöffel 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat den Dring-
lichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 72. Sitzung am 11. April 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: 9 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 85. Sitzung am 17. Mai 2018 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Angelika Schorer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Dr. Leopold Herz, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Johann Häusler, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. 
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/21255, 17/22232 

Cross Compliance: Kontrollen auch bei Haupterwerbsbetrieben 
mindestens 24 Stunden vorher anmelden und verträglich gestal-
ten! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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